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Rechtssatz

Der VwGH hat nachfolgenden Beschluss gefaßt:

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1) Sind Art 48 EGV und Art 1 bis 3 der VO 1612/68 dahingehend auszulegen, daß daraus auch inländischen

Arbeitgebern das Recht erEießt, Arbeitnehmer, die Angehörige eines anderen Mitgliedstaates sind, ohne Bindung an

Bedingungen zu beschäftigen, die - auch wenn sie auf die Staatsangehörigkeit nicht abstellen - typisch mit der

Staatsbürgerschaft verbunden sind.

2) Wenn das im Punkt 1) genannte Recht inländischen Arbeitgebern zusteht: Sind Art 48 EGV und Art 1 bis 3 der VO 1

2612/68 dahin auszulegen, daß eine Regelung wie § 39 Abs 2 GewO 1994, wonach der Gewerbeinhaber nur eine
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Person zum gewerberechtlichen Geschäftsführer bestellen darf, die ihren Wohnsitz im (österreichischen) Inland hat,

damit im Einklang steht?

Gerichtsentscheidung
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